
Bürgerentlastungsgesetz / Krankenversicherung 
 
Bisher konnten Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zusammen mit anderen 
Vorsorgeaufwendungen nur bis zu einer Höhe von 2.400 Euro oder 1.500 Euro steuerlich 
berücksichtigt werden. Die Höchstgrenze von 2.400 Euro galt dabei für Steuerpflichtige, die ihre 
Krankenversicherung alleine finanzieren müssen, zum Beispiel Selbstständige. Die Grenze von 1.500 
Euro galt für Arbeitnehmer, die einen steuerfreien Zuschuss zu ihrer Krankenversicherung erhalten 
sowie für Beihilfeberechtigte. 
 
Seit 1. Januar 2010 können 400 Euro mehr abgesetzt werden, also 2.800 Euro beziehungsweise 
1.900 Euro. Bei Zusammenveranlagung wird jedem Ehegatten dieses Abzugsvolumen gewährt. Liegt 
der Steuerzahler mit seinen Kranken-, Pflegepflichtversicherungs- und sonstigen 
Vorsorgeaufwendungen unter den neuen Grenzen, kann er Beträge komplett steuerlich absetzen. 
Wendet er mehr auf, kann er nur die Ausgaben für die Basiskrankenversicherung voll einsetzen. Das 
bedeutet: Komfortleistungen, wie Einzelbettzimmer oder Chefarztbehandlung, werden dann 
abgezogen. 
 
Aufwendungen für sonstige Vorsorgeaufwendungen können innerhalb der aufgestockten 
Höchstbeträge weiterhin geltend gemacht werden, das betrifft zum Beispiel Prämien für Haftpflicht- 
oder Unfallversicherungen. 
 
Steuerliche Berücksichtigung der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 
 
Seit dem Veranlagungszeitraum 2005 ist zwischen den Aufwendungen für eine Basisversorgung im 
Alter und den sonstigen Vorsorgeaufwendungen (u. a. Beiträge zu Kranken-, Pflege-, Unfall-, 
Haftpflicht-, Arbeitslosen- und Kapitallebensversicherungen) zu unterscheiden. 
 
• Die Beiträge zum Aufbau einer Basisversorgung im Alter sind grundsätzlich als 

Sonderausgaben abziehbar, hierzu gehören insbesondere Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung sowie der berufsständischen Versorgung (Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmeranteil). Im Jahr 2025 konnten die innerhalb des Höchstbetrages in Höhe von 
20.000 Euro geleisteten Beträge in vollem Umfang als Sonderausgaben abgezogen werden. Bis 
2025 wird eine anteilige Berücksichtigung der anzusetzenden Beträge vorgenommen, wobei der 
Prozentsatz Jahr für Jahr steigt. In 2009 waren 68 %, im Jahr 2010 sind bereits 70 % der 
entsprechenden Beträge abziehbar. 

 
• Für die sonstigen Vorsorgeaufwendungen (einschließlich der Beiträge für die Kranken- und 

Pflegeversicherung) beträgt der abziehbare Höchstbetrag 1.500 Euro für Steuerpflichtige, die einen 
steuerfreien Zuschuss zu ihrer Krankenversicherung erhalten oder über einen Anspruch auf 
Beihilfe zu ihren Krankheitskosten verfügen, und 2.400 Euro für Steuerpflichtige, die ihre 
Krankenversicherung allein tragen müssen. Im Falle der Zusammenveranlagung wird das 
Abzugsvolumen – unter den entsprechenden Voraussetzungen – jedem Ehegatten gesondert 
gewährt. 

 
• Außerdem ist im derzeit geltenden Recht eine so genannte Günstigerprüfung vorgesehen, bei 

der das Abzugsvolumen nach dem bis zum 31. Dezember 2004 geltenden Recht mit dem 
Abzugsvolumen nach heutigem Recht verglichen wird. Um Schlechterstellungen zu vermeiden, 
wird stets der höhere Betrag angesetzt. Diese Günstigerprüfung läuft bis zum 
Veranlagungszeitraum 2019, wobei ab dem Veranlagungszeitraum 2011 das nach altem Recht 
bestehende Abzugsvolumen sukzessive abgebaut wird. 

 
Steuerliche Berücksichtigung sonstiger Vorsorgeaufwendungen 
Zu den im geltenden Recht unter bestimmten Voraussetzungen begünstigten sonstigen 
Vorsorgeaufwendungen gehören: 

• Beiträge zu selbständigen Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen 

• Beiträge zu gesetzlichen oder privaten Kranken- und Pflegeversicherungen 



• Beiträge zu Unfallversicherungen; hierzu gehören nicht die Beiträge zu einer Unfallversicherung 
mit Beitragsrückgewähr, da diese steuerlich wie eine Kapitallebensversicherung behandelt wird  

• Beiträge zu Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit (gesetzliche Beiträge an die Bundesagentur 
für Arbeit und Beiträge zu entsprechenden privaten Versicherungen) 

• Beiträge zu Haftpflichtversicherungen 

• Beiträge zu Lebensversicherungen, die nur für den Todesfall eine Leistung vorsehen 
(Risikolebensversicherungen) 

Darüber hinaus können zu den sonstigen Vorsorgeaufwendungen unter bestimmten 
Voraussetzungen auch Beiträge gehören zu: 

• Rentenversicherungen ohne Kapitalwahlrecht 

• Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht gegen laufende Beitragsleistung, wenn das 
Kapitalwahlrecht nicht vor Ablauf von zwölf Jahren seit Vertragsabschluss ausgeübt werden kann 

• Kapitalversicherungen gegen laufende Beitragsleistung mit Sparanteil, wenn der Vertrag für die 
Dauer von mindestens zwölf Jahren abgeschlossen wird 

Voraussetzung für eine Berücksichtigung der Beiträge zugunsten einer Renten- oder 
Kapitallebensversicherung als sonstige Vorsorgeaufwendungen ist hier allerdings insbesondere, dass 
die Laufzeit der betreffenden Versicherungen vor dem 1. Januar 2005 begonnen hat und 
mindestens ein Versicherungsbeitrag bis zum 31. Dezember 2004 entrichtet wurde. 
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